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Einverständniserklärung zur Mikroinjektion (ICSI)
Patientin:
Frau











Ehemann:
Herr











wohnhaft:











Nach ausführlicher Aufklärung sind wir mit dem Verfahren, bei dem eine Eizelle durch direktes Einbringen ei​ner einzelnen Samenzelle unter einem Mikroskop mit Hilfe feinster Glaskapillaren (Mikroinjektion = ICSI) be​fruchtet wird, einverstanden.

Wir stimmen zu, daß während dieses Eingriffes Eizelle und Samenzelle außerhalb des Körpers zusammenge​bracht werden.

Über die möglichen Risiken der Mikroinjektion wurden wir informiert. Da es sich bei dieser Technik um eine rela​tiv junge Methode handelt, wo die Erfahrungswerte begrenzt sind, gibt es keine Daten zu Langzeitent​wicklungen der damit bisher gezeugten Kinder. Bei den nach ICSI zur Welt gekommenen Kindern konnten an​geborene Fehlbildungen bei jedem 12. gegenüber jedem 15. Kind bei Spontanschwangerschaften nachge​wiesen werden (Deutsche ICSI follow up Studie 1998 bis 2000). Man beobachtet  auch eine geringe Tendenz (1%) für zahlenmäßige Veränderungen der Geschlechtschromosomen, aber damit verbunden sind in der Re​gel keine schwerwiegen​den Beeinträchtigungen für das Kind. Dennoch wurde uns eine Fruchtwasserunter​suchung bei Eintreten einer Schwangerschaft empfohlen.

Wir wurden darüber aufgeklärt, daß bei diesem Verfahren lediglich eine Samenzelle in die Eizelle eingespritzt wird und daß hier die einzelnen weiteren Schritte, die für die Verschmelzung des Erbgutes durch Teilung der Ei​zelle notwendig sind, nicht mehr beeinflußt werden können und sollen. Eine Garantie auf Befruchtung bzw. auf  Rückgabe von einer oder mehreren befruchteten Eizellen (Embryonen) oder sogar einer Schwanger​schaft kann nicht gegeben werden.

Der behandelnde Arzt verpflichtet sich, gewissenhaft mit Eizellen und Samenzellen umzugehen und lediglich eine einzelne Samenzelle in die Eizelle einzubringen. Weiterhin verpflichtet er sich, keine weiteren Experi​mente an Samen und Eizelle durchzuführen und ab der Mikroinjektion keinen weiteren Einfluß auf natürliche Prozesse zu nehmen. Von Manipulationen nimmt er nachdrücklich Abstand.

Bremen, den  _______________

Unterschriften:















Patientin


Ehemann der Patientin

Unterschrift:
















des aufklärenden Arztes
